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B e a n t w 0 r tun g 
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In der gegenständlichen Anfrage wurden folgende 

Fragen gestellt: 

"1. Halten sie die Verwendung von Flüssiggas als 

Treibstoff für Kraftfahrzeuge aus gesundheits

und umweltpolitischen Überlegungen für wünschens

wert? 

2. Was haben Sie innerhalb der Bundesregierung unter

nommen, damit die Belastungen von Flüssiggas wieder 

abgebaut werden?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: 

Zweifellos weist Flüssiggas als Kfz-Treibstoff auf Grund 

seiner Bleifreiheit und der geringen Kohlenmonoxid

Emissionen ein relativ hohes Maß an Umweltverträg

lichkeit auf. 

Was die Emission von Stickoxiden betri~~~, kann aller

dings eine Reduzierung dieses Schadstoffes durch den 

Einsatz von Flüssiggas nicht erwar~e~ werden, sondern 

vielmehr eine Erhöhung um bis zu 15 %. 
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Der Umstand, daß es sich bei Flüssiggas um bleifreien 

Kraftstoff handelt, fäl~~ dur~h die Einführ~ng des un

verbleiten Normalbenzins mi~ 1.4.1985 nicht mehr so 

stark ins Gewicht. 

Mit dem Betrieb von Kfz ~i~ F~üssiggas 5~nd wohl geringere 

Kohlenmonoxid-Emissionen verbunden. Dieser Erfolg wird 

aber auch durch die Einführung der regelmäßigen Abgas

kontrolle für PKW mit Benzinmotoren ab 1.5.1985 bzw. 

1.1.1986 für PKW mit Dieselmotoren erreicht werden. 

Ich halte daher die Verwendung von Flüssiggas beim Betrieb 

von Kfz sicherlich für wlli~schenswer~, jedoch erscheinen 

die auf Grund der Beschlüsse der Bundesregierung vom 15. 

"und 16.1.1985 über "Umwel~:;Joli-:i.3che Maßnahmen im Bereich 

des Straßenverkehrs" getroffenen Maßnahmen betreffend die 

Einführung von unverbleitem Normalbenzin sowie die 

Förderung von Katalysatorau~os zielführender. 

Zu 2: 

Durch eine Umrüstung von Kraftfahrzeugen auf Flüssig

gasbetrieb können, wie unter Punk~ 1. dargestellt, 

keinesfalls die günstigen Abgaswerte erreicht werden, 

die von mit Katalysatoren ausgestat-:eten Fahrzeugen 

erbracht werden. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, 

die Halter von mit Katalysatoren ausgestatteten Fahr

zeugen verbrauchsteuerlich wesentlich schlechter zu 

stellen als die Halter von flüssiggasgetriebenen. Die 

Mineralölsteuerbelastung des unverbleiten Normalbenzins 

ist höher als die des Flüssiggases. 

Der Bundesminister: 
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